
L I Langwaffen I Sporthandbuch              BUND DEUTSCHER SPORTSCHÜTZEN 1975 E. V.

L-16

dardbewaffnung eingeführt waren. Die Waffen müssen sich im Originalzu-
stand im Sinne von Randziffer L2.05.1 befinden.
Kaliber : alle Zentralfeuerpatronen ab Kaliber 6,5 mm /

.256 bis Kaliber 8 mm / .323, soweit das Kaliber
einer Originalausführung des Gewehrtyps ent-
spricht.

Abzugswiderstand: mindestens 1000 Gramm

Visierung: Feinvisiere mit Höhen- und Seitenfeinverstellung
sind erlaubt. Das Anbringen von handelsübli-
chen Gummischaftkappen ist gestattet.

Gewehrriemen: Die Verwendung eines Trageriemens ist erlaubt.

Scheibe: bei 3106 und 3210: ISSF-100m-Scheibe
bei 4102: ISSF-300m-Scheibe

L 2.02.6 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre (DSG)
geschlossene Kimme (gK)
- für die Disziplinen mit den Kennziffern 3107, 3210 und 4103

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene
Kimme Anwendung mit der Maßgabe, dass geschlossene Visierungen vorge-
schrieben sind.

Scheibe: bei 3107 und 3210: ISSF-100m-Scheibe
bei 4103: ISSF-300m-Scheibe

L 2.02.7 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre mit
Diopter (DSG D)
- für die Disziplinen mit den Kennziffern 3107 und 4103

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene
Kimme Anwendung mit Ausnahme der Visierung. Aptierungen zu größeren
Kalibern oder zum Kaliber .308 Winchester sind erlaubt.

Visierung: beliebige Diopter

Scheibe: bei 3107: ISSF-100m-Scheibe
bei 4103: ISSF-300m-Scheibe

L 2.02.8 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre mit
Zielfernrohr (DSG ZF)
- für die Disziplin mit der Kennziffer 3111

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene
Kimme Anwendung mit der Maßgabe, dass beliebige Zielfernrohre mit max.
12-facher Vergrößerung erlaubt sind.

Scheibe: BDS-100m-ZF-Scheibe


